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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Saarlouiser Stadtteil Picard pla-
nen die Stadtwerke Saarlouis die Errich-
tung eines Solarparks südwestlich des 
Siedlungskörpers des Stadtteils Picard, auf 
einem nicht mehr genutzten Sportplatzes.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger. 

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben der Bundes-
regierung. 

Durch die Errichtung des geplanten 
Solarparks wird ein aktiver Beitrag zum 
konsequenten Ausbau erneuerbarer Ener-
gien in der Kreisstadt Saarlouis geleistet.

Das Plangebiet, inklusive umgebender 
Freiflächen, ist ca. 1,7 ha groß.  Der Gel-
tungsbereich befindet sich südwestlich des 
Siedlungskörpers von Picard auf dem Sport-
platz, angrenzend an die Straße „Auf der 
Dellt.“

Die Erschließung des Solarparks ist im Nor-
den über den Anschluss an die Straße „Auf 
der Dellt“ gesichert. 

Da es sich bislang um einen nicht mehr ge-
nutzten Sportplatz handelt und die Fläche 
für einen Solarpark wieder nutzbar gemacht 
werden soll, wäre die Planung derzeit nicht 
realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der Freiflächen- Photo-
voltaik-Anlage zu schaffen, hat die Kreis-
stadt Saarlouis gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 
Abs.  1 die Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Solarpark Sportplatz Picard“ beschlos-
sen.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich um die Wie-
dernutzbarmachung eines nicht mehr ge-
nutzten Sportplatzes. Beabsichtigt wird 
die künftige Nutzung als Sondergebiet als 
Solarpark.

Mit dem Gesetz zur Erleichterung von Pla-
nungsvorhaben für die Innenentwicklung 
der Städte vom 21. Dezember 2006, das 
mit der Novellierung des Baugesetzbuches 
am 1. Januar 2007 in Kraft trat, fällt die seit 
Juli 2004 vorgesehene förmliche Umwelt-
prüfung bei Bebauungsplänen der Größen-
ordnung bis zu 20.000 m2 weg. Dies trifft 
für den vorliegenden Bebauungsplan zu, da 
das Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 
17.000 m2 in Anspruch nimmt.  

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet. 

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu. 

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-

dung der Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind. 

Damit sind die in § 13 a BauGB definier-
ten Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten 
demnach die Eingriffe als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, 
ein Ausgleich der vorgenommenen Eingrif-
fe ist damit nicht notwendig. 

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 Abs. 4 BauGB und von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs.  1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Kreis-
stadt Saarlouis stellt für den Geltungs-
bereich eine in Planung befindliche Son-
derbaufläche mit der Kennzeichnung 
„Solarpark, Photovoltaikanlage“, sowie 
„potenzielle Entsiegelungsfläche“ dar. Das 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB, 
wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind, wird so-
mit eingehalten.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich süd-
westlich des Siedlungskörpers von Picard 
auf dem Sportplatz an der Straße „Auf der 
Dellt.“

Das Plangebiet ist westlich, südlich und öst-
lich von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen umgeben. Nördlich grenzt die Ver-
kehrsfläche der Ringstraße „Auf der Dellt“, 
die Bushaltestelle „Sportplatz“, sowie die 
dahinter anschließende Wohnbebauung an.

Der Geltungsbereich weist  eine Fläche von 
ca. 1,7 ha auf und umfasst in der Gemar-
kung Picard, Flur 14 die beiden Parzellen 
159/2 und 233. Die Grenzen des Geltungs-
bereichs sind im Detail der Planzeichnung 
des Bebauungsplans zu entnehmen und 
verlaufen wie folgt: 

Der Geltungsbereich grenzt im Norden 
an die Verkehrsfläche der Straße „Auf der 
Dellt“ (Hausnummern 9, 11, 13, 15), von 
der Wohnbebauung der Beruser Straße 1 
bis zur Abzweigung der Altforweilerstra-

ße. Im Osten schließt eine Ackerfläche an, 
im Südosten ein Gehölzriegel und im Süden 
und Westen liegt Grünland. 

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet wurde vormals für sportli-
che Zwecke durch einen Sportverein ge-
nutzt. Seit geraumer Zeit herrscht keine 
Vereinsnutzung mehr vor. Neben dem Bra-
schenplatz gibt es ein kleines Vereins- und 
Sanitärgebäude, das seither leer steht. Ein 
Teilbereich des Geltungsbereich wurde zu 
Erschließungszwecken und für den ruhen-
den Verkehr bei Spielbetrieb asphaltiert. 
Randlich wird der Geltungsbereich durch 
Gehölzriegel, Bäume und Sukzessionspflan-
zen eingefasst. 

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Eigentum der Kreisstadt Saarlouis. Die Flä-
chen werden für die Dauer des Betriebes 
von dem Betreiber des Solarparks gepach-
tet.

Topografie des Plangebietes

Der Braschenplatz wurde zugunsten des 
Spielbetriebs nivelliert, sodass nur ein leich-
tes Gefälle Richtung Südosten vorliegt 
(ideal für Photovoltaik-Freiflächenanlagen). 
Die mit Gehölzen bewachsene Einfassung 
des Spielfelds bildet einen Wall, was die Ein-
sehbarkeit der planen Fläche von Außen re-
duziert. Zudem liegt die Fläche tiefer, als die 
nördlich gelegene Wohnbebauung.

Gemäß des angestrebten Planvorhabens 
ist daher nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2024); Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

Dorfstraße

Beruser Straße

AltforweilerstraßeAuf der Dellt

Hinter den Gärten
Wiesenhof

B 405
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Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Solarparks ist über 
die Straße „Auf der Dellt“ durch eine Zu-
fahrt im Nordwesten des Geltungsbereichs 
gesichert. Diese geht im weiteren Straßen-
verlauf in die „Dorfstraße“ über und führt 
zur B 405. Diese wiederum bietet Anschluss 
Richtung Grenzübergang „Schreckling“, 
bzw. Anschlussstelle 3 „Saarlouis-Mitte“ 
der A 620 (Richtung Dreieck Saarlouis zur 
A  8 bzw. Saarbrücken) und an die Innen-
stadt von Saarlouis.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Aufstellung und War-
tung der Module notwendig, deren Her-
stellung aufgrund der bestehenden Versie-
gelung im Rahmen der Detailplanung noch 
geprüft werden. Darüber hinausgehende 
verkehrliche Erschließungsmaßnahmen sind 
nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschal-
tet, die über Wechselrichter und im weite-
ren Verlauf durch Kabel mit den Trafostatio-
nen verbunden werden. 

Um den nahegelegenen Netzverknüpfungs-
punkt zu erreichen, muss eine unterirdische 
Kabeltrasse verlegt werden.

Es ist die Errichtung eines Batteriespeicher-
systems geplant, der als Container oder frei-
stehende Lösung mit Umzäunung realisiert 
werden soll. Neben Speichern und ggf. Zis-
ternen ist keine weitere Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur erforderlich. Es fällt kein 
Schmutzwasser innerhalb des Plangebietes 
an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Blendgutachten

Es wurde ein Blendgutachten zum geplan-
ten Solarpark durch die Sonnwinn GmbH, 
Elbstraße 88/1, 22880 Wedel erstellt. Dabei 
wurden sowohl mögliche Einwirkungen auf 
schutzwürdige Räume (Wohnen) nach LAI-
Leitfaden, sowie auf die Gemeindestraße 
„Auf der Dellt“ und die B 269 nach gutach-
terlicher Auswertungsmethodik untersucht. 

„Für die im Umkreis von 100 m befindli-
chen Wohngebäude werden die im LAI-
Leitfaden festgelegten Grenzwerte an kei-
ner Stelle überschritten. Reflexionen an um-
liegenden Gebäuden konnten nicht fest-
gestellt werden, sodass keine erheblichen 
Blendwirkungen in oder an schutzwürdigen 
Räumen zu erwarten sind.

Auch auf den identifizierten Verkehrswegen 
– der Bundesstraße B 269, der Kreisstraße 
sowie der Gemeindestraße „Auf der Dellt“ 
– sind keine relevanten Beeinträchtigungen 
zu erwarten. Theoretisch mögliche, gering-
fügig störende Reflexionen im Bereich der B 
269 (südwestlich des Wiesenhofs) werden 
in der Realität durch vorhandene Gebäude 
und Vegetation wirksam unterbunden.

Insgesamt ist somit davon auszugehen, 
dass von der geplanten Photovoltaikanlage 
keine erheblichen Blendwirkungen auf 
schutzwürdige Nutzungen oder den Verkehr 
ausgehen.“
Quelle: Blendgutachten, Sonnwinn GmbH, Elbstraße 
88/1, 22880 Wedel, Stand 05.11.2025

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, so-
wie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplan-
te Standort private und öffentliche Belange 
so gering wie möglich beeinträchtigt (Ver-
träglichkeit) und die Planungsziele am bes-
ten erreicht.

Bei der vorliegenden Planung handelt 
es sich um die Nachnutzung einer infra-
strukturell erschlossenen Fläche die wie-
der nutzbar gemacht werden soll. Auf Ebe-
ne des Flächennutzungsplans wurde die 
Nachnutzung der Fläche als Solarpark be-
reits vorgezeichnet:

„Die Fläche des ehemaligen Sportplatzes in 
Picard ist von der Lage und der Ausrichtung 
her grundsätzlich für eine Nutzung als So-
larfeld geeignet. Dementsprechend wird ei-
ne ca. 1,7 ha große Sonderbaufläche Pla-
nung mit der Zweckbestimmung „Solar“ 
auf dem aufgegeben Sportgelände ausge-
wiesen.“
Quelle: Flächennutzungsplan 2023 der Kreisstadt 
Saarlouis, bekannt gemacht am 23.03.2024

Die Inanspruchnahme des Sportplat-
zes durch einen Solarpark wird auf-
grund der vorhandenen Versiegelung im 
Umweltbericht des FNP als neutral bewer-
tet.

Andere Standorte für eine Photovoltaik-Frei-
flächenanlage oder Nutzungsalternativen 
drängen sich aufgrund des Bedarfs nach er-
neuerbaren Energien nicht auf.

Es handelt sich bei der geplanten Bebauung 
um die wohl überlegte Nachnutzung eines 
bereits erschlossenen, aber brachliegenden 
Grundstücks, was perspektivisch die Inan-
spruchnahme von Flächen im Außenbereich 
verhindert (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden gem. § 1a Abs. 2 BauGB).

Angesichts der Topografie eignet sich der 
gewählte Standort aus Gründen der Son-
neneinstrahlung, sowie der gehölzbeding-
ten Abschirmung zum Siedlungskörper und 
zur B  405 besonders zur Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage.  

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die 
öffentliche Sicherheit kommt erneuerba-
ren Energien in der Schutzgüterabwägung 
gem. § 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung 
zu. Diese Bedeutung verdrängt das Gewicht 
potenzieller Nutzungsalternativen für die 
gewählte Fläche.

In Ermangelung überzeugender Alternati-
ven und da die lokalen Entwicklungsziele 
an anderen Stellen nicht besser umgesetzt 
werden können, handelt es sich nach Wür-
digung offensichtlicher Planungsvarianten 
bei der vorgesehenen Planung um eine aus-
gewogene Lösung. 

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die vorgesehene 
Ausrichtung allerdings diejenige, welche al-
le erforderlichen funktionalen Anforderun-
gen erfüllt.

Gleichzeitig bedingt die bereits bestehen-
de Erschließung, sowie die Versiegelung 
des Gebietes eine Minimierung der ökolo-
gischen Beeinträchtigungen und damit eine 
größtmögliche Umweltverträglichkeit.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Mittelzentrum Saarlouis (Mittelzentrum, Siedlungsachse 1. Ordnung)

Vorranggebiete •	 Vorranggebiet Grundwasserschutz (Schutzzone II des geplanten Wasserschutzgebie-
tes Saarlouis West II)

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 Ziffer 56

Vorranggebiete für Grundwasserschutz (VW) sind als Wasserschutzgebiete festzu-
setzen. In VW ist das Grundwasser im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung 
vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Eingriffe in Deckschichten sind zu ver-
meiden. Soweit nachteilige Einwirkungen durch unabweisbare Bau- und Infrastruk-
turmaßnahmen zu befürchten sind, für die keine vertretbaren Standortalternativen 
bestehen, ist durch Auflagen sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung der Trink-
wasserversorgung nicht eintritt. Die Förderung von Grundwasser ist unter Berück-
sichtigung einer nachhaltigen Nutzung auf das notwendige Maß zu beschränken, 
d.h. die Entnahme des Wassers soll an der Regenerationsfähigkeit ausgerichtet wer-
den. 
Ziffer 57

Vorranggebiete für Grundwasserschutz sind räumliche Maßnahmenschwerpunkte für 
die Erschließung und Sicherung von Grundwasser, die geeignet sind, übergeordnete, 
landesplanerische Zielsetzungen (z.B. hinsichtlich der Siedlungsstruktur) zu erreichen 
und zu stützen.

Aufgrund der Lage innerhalb der Schutzzone II des geplanten Trinkwasserschutzge-
bietes “Saarlouis-West II“ und zugunsten des vorsorgenden Grundwasserschutzes 
sind die Verbotsbestimmungen des § 49 AwSV zu beachten.

•	 Die vorgesehene Planung steht, unter Berücksichtigung ggf. erforderlicher Schutzvor-
kehrungen, im Einklang mit den raumordnerisch und landesplanerisch vorgegebenen 
Entwicklungszielen und Grundsätzen vom Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt 
Siedlung und Umwelt. 

•	 Z 17 LEP TA Siedlung: Bei der Siedlungsentwicklung (Wohnen, Gewerbe, Industrie 
und Dienstleistungen sowie Einrichtungen für Freizeit und Sport) sind vorrangig die 
im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale an Brach- und Konversionsflächen, 
Baulücken und Baulandreserven sowie das Erneuerungspotenzial des Siedlungsbe-
standes zu nutzen - erfüllt

Landschaftsprogramm •	 keine Darstellungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, Naturparks, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate 

•	 nicht betroffen

Wasserschutzgebiete •	 Schutzzone II des geplanten Wasserschutzgebietes Saarlouis West II betroffen

Naturdenkmäler / archäologisch bedeu-
tende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete 
Gebiete

•	 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

•	 Ebenso wenig liegt das Vorhabengebiet innerhalb eines nach § 6 Abs. 1 des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes geschützten unzerschnittenen Raumes.
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Kriterium Beschreibung

Regionalpark •	 Das Plangebiet liegt innerhalb des Regionalparks „Saar“ (keine Restriktionen)

Informelle Fachplanungen Gem. der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) keine Hinweise auf 
das Vorkommen wertgebender Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches bzw. von 
Arten im direkten Planungsumfeld:

•	 keine Fundorte gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) im Um-
kreis von 1 km

•	 die Altdaten des ABSP aus der OBS- und der Biotopkartierung belegen innerhalb 
dieses Radius Nachweise des Rebhuhns, der Nachtigall, des Braunkehlchens und der 
Rohrammer sowie des Warzenbeißers und der FFH-Anh. 1-Libellen-Art Grüne Fluss-
jungfer (Ophiogomphus cecilia), ein Vorkommen der genannten Arten bzw. zumin-
dest deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf dem Sportplatzgelände darf ausge-
schlossen werden

•	 keine registrierten Lebensraumtypen n. Anh. 1, FFH-Richtlinie und keine nach § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Bei der Pflege der vorhandenen Gehölzbestände sind zum allgemeinen Schutz wild
lebender Tiere und Pflanzen die Bestimmungen des § 39 BNatSchG zu beachten.

Besonderer Artenschutz

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand nach § 44 BNatSchG 

Zu den artenschutzrechtlich relevanten 
Arten zählen alle gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Tier- und Pflanzenarten d. h. 
alle streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

	- die ca. 1,7 ha Planungsfläche umfasst den ehemaligen Fußballplatz und das Vereins-
gelände des FC Picard; der Spielbetrieb wurde bereits vor einigen Jahren aufgegeben; 
der Aschenplatz wird aktuell als Baustofflager und Stellplatz für einen Baubetrieb 
genutzt; das Gelände soll durch eine PV-Freiflächenanlage nachgenutzt werden

	- der westliche Teilbereich umfasst das ehemalige Vereinshaus mit asphaltiertem Vor-
platz und rückwärtiger Freifläche, die als Grünanlage mit Zierrabatten, Sträuchern 
und einzelnen Solitären (u.a. ein älterer Bergahorn, eine alte Buche) sowie Grillplatz 
und anderen nicht mehr erkennbaren Nutzungseinrichtungen angelegt wurde

	- insbesondere die Sträucher sind mittlerweile stark einwachsen; die ehemaligen Zier-
rasen sind durchgewachsen und verbuschen randlich mit Brombeere

	- westlich schließt sich ein ehemaliger Rasenbolzplatz an, der ebenfalls brachgefallen 
ist

	- die Zufahrt bzw. der Vorplatz des Vereinshaus ist nach außen mit einer Birkenreihe 
und Richtung Sportplatz mit einer Baum-/Strauchhecke u.a. mit blutrotem Hartriegel, 
Weißdorn, Rosen, Sommerlinde und Esche gesäumt

	- der ehemalige Sportplatz ist vollständig mit Gehölzen eingerahmt, gegenüber der 
Straße „Auf der Dellt“ und nach Osten mit einer Baumhecke aus Bergahorn, Esche, 
Kiefer,  Hasel, Liguster, Wolligem Schneeball, Schneebeeren u.a. und gegenüber den 
südlich angrenzenden Pferdekoppeln mit einer Anpflanzung aus Säulen-Eichen 
(Quercus robur ‚Fastigiata‘) und Säulen-Hainbuchen (Carpinus betulus ‚Fastigiata‘) 
sowie einzelnen Balsampappeln

	- die Böschung zur Straße unterhalb der Baumhecke ist nicht bepflanzt und wurde 
früher offenbar als „Zuschauertribüne“ genutzt

	- an keiner der älteren Gehölze mit höheren Stammstärken konnten im Rahmen einer 
kursorischen Erfassung Baum oder Asthöhlen entdeckt werden
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obere Bildreihe: vorderer Abschnitt der Anlage mit asphaltiertem Vorplatz und Vereinshaus; rückwärtiger Be-
reich des Vereinshauses mit alter Buche und Bergahorn (M.l.); ehemaliger durchgewachsener Bolzplatz mit 
Graswegverbindung zum Vereinshaus (M.r.); aktuell als Baustofflager genutzter Aschenplatz mit Begrenzung 
aus Säulen-Eichen, Säulen-Hainbuchen und Balsampappeln (u.l.); ehemalig als „Zuschauertribüne“ genutzte, 
durchgewachsene Rasenböschung und dichte Gehölzreihe zur Straße „Auf der der Dell“

Bestehende Vorbelastungen:

	- Lage am Rand eines Wohngebietes

	- kein Sportbetrieb, Stördisposition durch die aktuelle Nutzung durch Baubetrieb 
(Lärm- und Bewegungsreize, insbesondere für die eventuell hier vorkommenden 
Vogelarten)

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

	- für die im benachbarten Offenland vorkommenden Agrar-Arten stellt die ehemalige 
Sportanlage keinen geeigneten Lebensraum dar; die im ABSP-Artenpool noch auf-
geführten Bodenbrüter (Braunkehlchen, Rebhuhn) sind wahrscheinlich im nahen Um-
feld auch nicht mehr präsent

	- innerhalb der Gehölzsäume bestehen Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter, mögli-
cherweise auch für Halbhöhlen- und Höhlenbrüter, zu rechnen ist hierbei mit den ty-
pischen Siedlungsarten, die auch im moderat durchgrünten benachbarten Wohnge-
biet vorkommen (Mönchs-, Gartengrasmücke, Amsel, Grünfink, Kohl- und Blaumeise

	- u.a.)

	- am Vereinshaus wurden keine Altnester oder sonstige Spuren von Gebäudebrütern 
vorgefunden, die schadhaften Dachabschlüsse bieten jedoch durchaus Brutraum-
potenzial, wobei hier dann vor allem mit dem Hausrotschwanz zu rechen wäre; der 
Haussperling als zulassungskritische Art ist eher nicht zu erwarten, auch aufgrund der 
aufgegebenen Nutzung, was für den Nahrungsopportunisten ungünstigere Bedin-
gungen bedeutet als innerhalb des Siedlungsbereiches, er ist grundsätzlich aber nie 
auszuschließen
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	- die Unsicherheit in Bezug auf eine tatsächliche Nutzung als Fortpflanzung- und Ruhe-
stätte besteht auch bei den Fledermäusen: die Hohlräume hinter den bereits genann-
ten schadhaften Dachabschlüssen eignen sich möglicherweise als Tagesquartiere 

	- in den Altbäumen wurden im Rahmen der kursorischen Taxierung keine Baumhöhlen 
und Borkenstrukturen mit Hohlräumen/Spalten entdeckt; zumindest schwarm- oder 
hibernationstaugliche Quartiere sind daher auf dem Gelände auszuschließen - die 
Bedeutung der Fläche als Jagdraum dürfte der des Siedlungsbereiches entsprechen, 
wobei hier die Gehölzreihen als Leitstruktur fungieren

	- Laichmöglichkeiten für Amphibien bestehen aufgrund fehlender Gewässer nicht; tra-
dierte über das Sportanlagengelände verlaufende Wanderwege (z.B. der Erdkröte) 
sind nicht bekannt

	- durch die Verbrachung an den Rändern des Aschenplatzes und die Baustoffablage-
rungen wurde die Fläche zum potenziellen Reptilienhabitat, wobei hier insbesondere 
für die Mauereidechse günstige Bedingungen geschaffen wurden; sie ist jedoch aus 
zwei Gründen nicht zu erwarten, zum einen wegen der noch kurzen Habitattradion 
und zweitens aufgrund der fehlenden Einwanderungskorridore (Bahnlinien, Verkehrs-
achsen mit offenen Böschungen) bzw. bekannten (als Trittsteine fungierenden) Vor-
kommen im näheren Umfeld; ähnliches gilt für die Zauneidechse, wobei hier die le-
diglich ca. 200-300 m² große, südexponierte grasbewachsene Böschung (ehem. „Zu-
schauertribüne“) als typisches Habitat gelten dürfte

	- im Zuge einer Begehung am 20.05.2025 wurden bei nahezu optimalen Bedingungen 
(spät nachmittags bei sonnigen Verhältnissen und einer Lufttemperatur von 16°C) 
alle potenziellen Habitatstrukturen überprüft, indem diese langsam abgeschritten 
und auf Bewegungen geachtet wurde; vor allem die agile Mauereidechse wäre hier-
bei mit hoher Sicherheit registriert worden

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

	- Avifauna: die Gehölzbestände auf der Planungsfläche bieten vielfältige Brutmöglich-
keiten für Gehölzfreibrüter

	- für die hier zu erwartenden siedlungsholden Arten kann in Bezug auf die Fortpflan-
zungsstätten i.d.R. eine Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 vorausgesetzt 
werden, d.h. es ist davon auszugehen, dass diese Arten aufgrund ihres weiten Le-
bensraumspektrums in der Lage sind, vergleichsweise einfach andere Standorte zu 
besiedeln oder auf diese auszuweichen, so dass die ökologische Funktion der Fort-
pflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist

	- durch die Festsetzung als Grünfläche sollen grundsätzlich alle Gehölze erhalten wer-
den, insbesondere die Baumreihe zur Straße „Auf der Dellt“; sollte aus Verschat-
tungsgründen die südlichen Gehölzreihe eingekürzt bzw. Bäume entfernt werden, 
dann kann durch die Einhaltung der gesetzlichen Rodungsfristen n. § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG der Tötungstatbestand n. § 44 Abs. 1 Nr. 1 sicher ausgeschlossen werden

	- an dem Vereinsgebäude sind Gebäudebrüter (und hier insbesondere der Hausrot-
schwanz) nicht auszuschließen; die als Brutplatz geeigneten Strukturen sind daher im  
Fall eines Gebäuderückbaus ebenfalls außerhalb der Brutzeiten zu entfernen

	- in Bezug auf potenzielle Fledermausquartiere im Baumbestand oder am Vereinsge-
bäude gilt ähnliches; um hier eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, sind die Fris-
ten jedoch auf den Zeitraum November bis Ende Februar zu verengen

	- ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen (Säuger, Amphibien, 
Insekten) kann für den Standort aufgrund der Habitatausstattung ausgeschlossen 
werden, insbesondere darf dies aufgrund der kursorischen Prüfung mit hinreichender 
Sicherheit auch für die Zaun- und Mauereidechse gelten

Artenschutzrechtlich begründete Vermeidungsmaßnahmen:

	- zur sicheren Vermeidung der Tötung von übertagenden Fledermäusen in Rindenstruk-
turen sind im Fall der Entfernung von Gehölzen die gesetzlichen Rodungsfristen n. § 
39, Abs. 5 BNatSchG auf den Zeitraum November bis Februar zu verengen; diese 
Zeitenregelung gilt auch für den Fall eines Rückbaus des Vereinsgebäudes (hier: Öff-
nung/Entfernung von Hohlräumen an der Fassade)
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt Saarlouis stellt für den Geltungsbereich 
eine in Planung befindliche Sonderbaufläche mit der Kennzeichnung „Solarpark, 
Photovoltaikanlage“, sowie „potenzielle Entsiegelungsfläche“ dar. Das Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln sind, wird somit eingehalten.

Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2023 Quelle: Kreisstadt Saarlouis

Sonstiges

StadtklimaStadtklima Das Gebiet wird im Beiplan „Klima“ des FNP 2023 als nächtliches Kaltluftentstehungs-
gebiet dargestellt. Hierzu ist anzumerken, dass die das Grundstück flankierenden Grün-
strukturen sich auf den nächtlichen Kaltluftabfluss auswirken dürften.

Pavillion

Standort - Schießanlage

Legende:

Kaltluftabfluss

nächtliche Kaltluftentstehunggebiete

Beiplan | Klima

Kaltluftleitbahnen

06.11.2023

Flächennutzungsplan Neuaufstellung
Beiplan 4 | Klima
Gesamtgemarkung Saarlouis (südlicher Teil)

1:25.000

Wichtiger Hinweis:

Grundlage der dargestellten nächtlichen Kaltluftentstehungs-
gebiete, der Kaltluftabfluss- sowie Kaltluftleitbahnen ist die
Stadtklimaanalyse der Stadt Saarlouis 2020.

Pavillion

Standort - Schießanlage

Legende:

Kaltluftabfluss

nächtliche Kaltluftentstehunggebiete

Beiplan | Klima

Kaltluftleitbahnen

06.11.2023

Flächennutzungsplan Neuaufstellung
Beiplan 4 | Klima
Gesamtgemarkung Saarlouis (südlicher Teil)

1:25.000

Wichtiger Hinweis:

Grundlage der dargestellten nächtlichen Kaltluftentstehungs-
gebiete, der Kaltluftabfluss- sowie Kaltluftleitbahnen ist die
Stadtklimaanalyse der Stadt Saarlouis 2020.

Auszug aus dem Beiplan „Klima“ Quelle: Kreisstadt Saarlouis
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In der Hitzegefahrenkarte des Stadtteils von 2023 wird die umliegende Wohnbebauung 
als günstige bis mittlere humanbioklimatische Situation dargestellt. Insofern ist infolge 
der Planverwirklichung nicht mit einer erheblichen stadtklimatischen Beeinträchtigung 
der Umgebung zu rechnen.

Legende

Ungünstige Humanbioklimatische Situation

Hauptentlastungsflächen ( > 1 ha) 

Grünflächen ( < 1 ha)

Einzugsbereich von Hauptentlastungsflächen (250m)

Weniger günstige Humanbioklimatische Situation

Mittlere Humanbioklimatische Situation

Günstige Humanbioklimatische Situation

Sehr günstige Humanbioklimatische Situation

Hitzegefahrenkarte 
SLS - Picard

© IZES & HfWU 2023 

Geobasisdaten: © LVGL GDZ 1/2021

Stadtklimaanalyse Saarlouis: © GEO-NET 
Umweltconsulting GmbH, Stadt Saarlouis (Hrsg.) 2020

Legende

Ungünstige Humanbioklimatische Situation

Hauptentlastungsflächen ( > 1 ha) 

Grünflächen ( < 1 ha)

Einzugsbereich von Hauptentlastungsflächen (250m)

Weniger günstige Humanbioklimatische Situation

Mittlere Humanbioklimatische Situation

Günstige Humanbioklimatische Situation

Sehr günstige Humanbioklimatische Situation

Hitzegefahrenkarte 
SLS - Picard

© IZES & HfWU 2023 

Geobasisdaten: © LVGL GDZ 1/2021

Stadtklimaanalyse Saarlouis: © GEO-NET 
Umweltconsulting GmbH, Stadt Saarlouis (Hrsg.) 2020

Hitzegefahrenkarte Picard Quelle: Kreisstadt Saarlouis

StarkregenStarkregen •	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Ab-
wehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigen-
tümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge 
der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 
WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen. Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereig-
nisse zu begegnen, bietet die Kreistadt Saarlouis Informationskarten an, die auf Basis 
von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen Regenfällen hin-
weisen.

•	 Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario SRI 7 geht von 42 l/qm Niederschlag 
innerhalb von zwei Stunden aus, was in etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundert-
jährlichen Hochwassers (HQ100) entspricht. Zusätzlich liefern die Szenarien SRI 6 und 
SRI 10 weitere Einblicke.
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Wassertiefen bei Starkregen (SRI 7) Quelle: Kreisstadt Saarlouis

Abflussgeschwindigkeit bei Starkregen (SRI 7) Quelle: Kreisstadt Saarlouis

•	 Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berücksich-
tigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://www.saarlouis.de/rat-
haus/stadtentwicklung/klima/stark einsehbar.

•	 Das örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept sieht aktuell keine weiter-
gehenden Maßnahmen für den Geltungsbereich durch die Kommune vor. Um der 
Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, die 
Informationskarten der Kreisstadt, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu 
überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen.
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiet festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Gem. Abs.  2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung des Gebietes mit einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planungsrechtlich vor-
zubereiten.

Deshalb sind innerhalb des Sondergebietes 
Anlagen zur Erzeugung und Speicherung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie, 

einschließlich deren Nebenanlagen, zuläs-
sig. 

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren, sowie um die erzeugte Energie zu spei-
chern.

Zur internen Erschließung des Sonsti-
gen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. Ein wichtiges Ele-
ment jeglicher Nutzung ist die Entwäs-
serung. Vorrichtungen zur Entwässerung 
müssen zwingend zulässig sein, um einen 
schadlosen Abfluss bzw. die Versickerung 
von Wasser zu ermöglichen.

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photovoltaiknutzung ergriffen werden. Die 
festgesetzte Anlagenhöhe ist der Nutzungs-
schablone zu entnehmen.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV

SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe
3,5m

HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,7

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
max. 1.000 qm

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IM GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

EINFAHRTSBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

PG PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHE FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB)

HÖHENLAGE MIT HÖHENANGABEN IN METERN Ü.NN

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl Grundfl äche

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBI. 2025 I S. 189).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
vom 09. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 52) .

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. 
August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 855).

• Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) des 
Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geän-
dert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 27. August 
2025 (Amtsbl. I S. 854, 863).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 51 des Gesetzes vom 27. 
August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 864).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 27. August 2025 
(Amtsbl. I S. 854, 855).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 09. Oktober 2024 (Amtsbl. I S. 854).

• Satzung zum Schutz von Bäumen in der Kreisstadt 
Saarlouis (Baumschutzsatzung) vom 30.03.1995, 
in Kraft getreten am 01.01.2001, Art. 13 der Euro-
Anpassungssatzung vom 27.09.2001, in Kraft ge-
treten am 01.01.2002.

• Freiflächengestaltungssatzung der Kreisstadt 
Saarlouis vom 14. Oktober 2021, in Kraft getreten 
am 14. November 2021.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Stadtrat hat am __.__.____ die Einleitung 

des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Solarpark Sportplatz Picard“ 
beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

      
(Marc Speicher)

• Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird gem. 
§  13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB 
wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt.

• Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanes im Internet, in-
klusive einer Auslegung beschlossen (§  13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, wurde in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und 
zum Herunterladen bereitgehalten  (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öf-
fentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffentli-
chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 
BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung gingen sei-
tens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 
BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan als Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil  B) 
sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung 
ausgefertigt.

Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

      
(Marc Speicher)

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

      
(Marc Speicher)
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Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Der Orientierungswert für die bauliche Nut-
zung liegt in sonstigen Sondergebieten bei 
einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist jedoch eine Grundflächenzahl von 0,7 
für die projizierte überbaubare Fläche aus-
reichend, um die Belegungsdichte der 
Modultische, sowie Zuwegung etc. zu re-
geln. Im Unterschied zu sonstigen bauli-
chen Anlagen bringen Photovoltaikanlagen 
in aufgeständerter Bauweise einen sehr ge-
ringen Versiegelungsgrad mit sich. Der tat-
sächliche Versiegelungsgrad wird durch 
die Verankerung der Unterkonstruktion für 
die Photovoltaikmodultische im Boden so-
wie durch die Flächen von Trafogebäuden 
und Zuwegungen hervorgerufen. Daher 
wird zusätzlich festgesetzt, dass die Boden
versiegelung (Fundamente / Rammpfosten 
der Untergestelle, Transformatoren, Überga-
bestation, Zaunpfosten, Speicher etc.) maxi-
mal 1.000 qm erreichen darf.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage an den vorgesehenen Stelle. Das 
Baufenster ist ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maximale 

Ausnutzung der Fläche im Plangebiet mög-
lich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
außerhalb der überbaubaren Grundstücks
fläche angelegt werden, um einen geregel-
ten Betriebsablauf inklusive Wartung und 
Pflege der Photovoltaik-Anlage zu gewähr-
leisten. Ebenso sind Zäune außerhalb des 
Baufensters zulässig, um Vandalismus oder 
Diebstahl der Module vorbeugen zu kön-
nen.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden.

Anschluss anderer Flächen an 
die Verkehrsflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Zur Sicherung der Erschließung werden Be-
reiche festgesetzt, innerhalb derer Ein- und 
Ausfahrten zur Straße „Auf der Dellt“ zu-
lässig sind.

Private Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Es wird eine private Grünfläche festgesetzt, 
um die Zweckbestimmung der Flächen, die 
nicht für die Errichtung und den Betrieb des 
Solarparks erforderlich sind, als Grün- bzw. 
Gehölzflächen zu erhalten. Dies steht in 
Übereinstimmung mit der Darstellung der 
Fläche als potenzielles Entsiegelungsgebiet 
im Flächennutzungsplan. Ergänzende Fest-
setzungen wurden als „Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB getroffen. 

Eine wasserdurchlässige Zufahrt, wie der 
bestehende unbefestigte Wirtschaftsweg im 
Nordosten, soll weiterhin zulässig bleiben, 

um eine zweite Erschließungsoption zu ge-
währleisten.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sollen die 
Festsetzungen dazu beitragen, die Beein-
trächtigungen der durch das Planvorhaben 
induzierten Eingriffe zu mindern und so 
weit wie möglich auszugleichen.

Fläche für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Der Solarpark wird durch den bestehenden 
Gehölzriegels im Süden in die Landschaft 
integriert, gleichwohl besteht ein Konflikt 
zwischen dem Erhalt von Gehölzen und der 
Verschattungswirkung des Solarparks. Eine 
Verschattung führt zur Reduktion der Leis-
tung und soll durch eine Neugestaltung des 
Übergangsbereichs vermieden werden. 

Daher werden besondere Festsetzungen 
zum Erhalt besonders hochwertiger Bäu-
me – die als heimische Zuchtformen öko-
logisch wertvoll sind, da sie zahlreichen In-
sektenarten Lebensraum und Nahrung bie-
ten, zur Verbesserung des Kleinklimas bei-
tragen und durch ihre Struktur auch für Vö-
gel und Kleinsäuger von Bedeutung sind – 
getroffen, wobei gleichzeitig die Verschat-
tungswirkung auf den Solarpark berück-
sichtigt wird.
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Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Die bestehenden Gehölze entlang der Stra-
ße „Auf der Dellt“ sowie im Übergang zur 
freien Landschaft sind engmaschig zu er-
halten, um eine weitgehend blickdich-
te Abschirmung gegenüber der angren-
zenden Wohnbebauung sicherzustellen 
und Blendwirkungen durch den geplanten 
Solarpark zu vermeiden. Es werden Festset-
zungen getroffen, um dauerhaft eine blick-
dichte Abschirmung zu gewährleisten, so-
weit dies für die Zweckbestimmung erfor-
derlich ist. 

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes 
wird die Fällung von Bäumen einge-
schränkt, um die verstreut liegenden Gehöl-
ze zu erhalten, soweit es sich um schutz-
würdige Bäume handelt (in Anlehnung an 
die bestehende Baumschutzsatzung).

Das Schutzgut Wasser wird im Rahmen 
der Festsetzung berücksichtigt, insbeson-
dere um die negativen Folgen der städte-
baulichen Ordnung auf den Wasserhaus-
halt zu mindern (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a 
BauGB). Hierzu zählt insbesondere, den Di-
rektabfluss von Niederschlägen zu nivellie-
ren und die Grundwasserneubildung sowie 
die Verdunstung infolge von Versiegelungen 
so weit wie möglich zu fördern. Nach dem 
Regelwerk DWAM102-4 zur Bewirtschaf-
tung und Behandlung von Regenwasserab-
flüssen gilt es, insbesondere Niederschlags-
mengen so zu bewirtschaften, dass der ört-
liche Wasserhaushalt erhalten bleiben soll. 
Zur Wahrung eines natürlichen Wasserhaus-
halts wird daher der Erhalt „blau-grüner“ 
Infrastruktur angestrebt und Maßnahmen 
zur Verdunstung Versickerung und Verzöge-
rung von Niederschlagsabflüssen getroffen 
(Begrünung, Begrenzung der Versiegelung, 
Entwässerung).

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich al-
ler Nebeneinrichtungen und Fundamen-
te innerhalb eines Zeitraums von zwei Jah-
ren zurückzubauen. Ein Repowering der An-
lage stellt kein Betriebsende dar und bleibt 
von der Rückbauverpflichtung unberührt. 
Als Folgenutzung wird eine Grünfläche fest-
gesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarländi-
schen Landesbauordnung (LBO) gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen werden.

Eine Einzäunung der Photovoltaik-Anlage 
dient dem Schutz vor Sachbeschädigung 
und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist so aus-
gestaltet, dass die Einzäunung nach Mög-
lichkeit für Klein- und Mittelsäuger mög-
lichst durchlässig ist und keine Barriere bil-
det.

Entwässerung (§ 9 Abs. 4 BauGB 
i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches 
Wassergesetz)

Festsetzung

Siehe Teil B des Bebauungsplans.

Begründung

Zwar sind voraussichtlich keine Entwässe-
rungsanlagen für die Solarmodule erfor-
derlich, dennoch werden die Bestimmun-
gen des Abwasserwerks zur Abwasserbe-
seitigung und Niederschlagswasserbesei-
tigung in die Planung aufgenommen, um 
potenziellen Anforderungen an Speicher, 
Nebenanlagen etc. Rechnung zu tragen.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt.

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeits- 
bevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen“ 
der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100 m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist. 

Es wurde ein Blendgutachten zum geplan-
ten Solarpark durch die Sonnwinn GmbH, 
Elbstraße 88/1, 22880 Wedel erstellt. Da-
bei wurden sowohl mögliche Einwirkungen 
durch die PV-Module auf schutzwürdige 
Räume (Wohnen) nach LAI-Leitfaden, so-
wie auf die Gemeindestraße „Auf der Dellt“ 
und die B 269 nach gutachterlicher Auswer-
tungsmethodik untersucht. 

Für alle Wohngebäude im 100-m-Umfeld 
werden die LAI-Grenzwerte eingehalten. 
Relevante Reflexionen an Nachbargebäu-
den liegen nicht vor. Auf den Verkehrswe-
gen (B 269, Kreisstraße, „Auf der Dellt“) 
sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Theoretisch mögliche geringe Reflexionen 
an der B 269 (S1/S2) werden durch Bebau-
ung und Vegetation wirksam abgeschirmt.

„Insgesamt ist somit davon auszugehen, 
dass von der geplanten Photovoltaikanlage 
keine erheblichen Blendwirkungen auf 
schutzwürdige Nutzungen oder den Verkehr 
ausgehen.“
Quelle: Blendgutachten, Sonnwinn GmbH, Elbstraße 
88/1, 22880 Wedel, Stand 05.11.2025

Nachteilige Beeinträchtigungen durch 
Blendwirkungen sind somit nicht zu erwar-
ten.

Grundsätzlich sind Solarparks emissions-
arm und verursachen betriebsbedingt kaum 
Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenan-
lagen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko 
aus, da solche Anlagen keine gefährdenden 
Stoffe beinhalten. Hinsichtlich des Brand-
schutzes sind entsprechende Schutzkonzep-
te zu entwickeln. 

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes  
kommt somit der Forderung, dass die Be-
völkerung bei der Wahrung der Grundbe-
dürfnisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem 
Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebie-
tes durch die Errichtung einer Photovoltaik-
-Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Photovoltaik-Freiflä-
chen-Anlagen als technische und einge-
zäunte Anlage verändert werden. Dies kann 
entweder infolge einer Verringerung von 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Flächen mit landschaftsbezogener Erho-
lungsnutzung ausgelöst werden oder durch 
eine erhebliche negative Veränderung der 
Erholungseignung und -qualität benachbar-
ter Erholungsflächen.

Da der aufgegebene Sportplatz keine be-
sondere Erlebnisqualität aufweist, hat das 
Plangebiet für die Erholungsnutzung nur 
eine geringe Bedeutung. Der Braschenplatz 
wird allenfalls vereinzelt von Kindern als 
Bolzplatz genutzt, hierzu besteht jedoch in-
nerhalb der 300 m östlich gelegenen Frei-
zeitanlage (Hinter Franzenhaus) weiter die 
Gelegenheit.

Ein erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der 
Erholungsnutzung besteht insbesondere vor 
dem Hintergrund der zu erhaltenden Gehöl-
zen für die Wohnbebauung nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist,  
der geringen Bedeutung des bestehenden 
Sportplatzes für das Landschaftsbild und 
die landschaftsbezogene Erholung wird die 
Beeinträchtigungsintensität der Auswirkun-
gen stark vermindert. Es besteht am ge-
planten Anlagen-Standort insgesamt ein 
geringes Konfliktpotenzial gegenüber Land-
schaftsbildbeeinträchtigungen.

Die Planung führt zu einer weiteren 
Überprägung des bereits durch anthropo-
gene Strukturen vorbelasteten Sportplat-
zes mit geringer Landschaftsbildqualität. 
Gleichwohl werden zur Minderung der Be-
einträchtigung der Landschaft eine Be-
schränkung der Höhenentwicklung der PV-
Module auf maximal 3,5 m sowie der Erhalt 
von Gehölzstrukturen am Rande des Gel-
tungsbereichs, der gut einsehbar ist, fest-
gesetzt.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Zum gegenwärtigen Kenntnisstand lassen 
sich keine artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestände erkennen, die dem Vorhaben 
grundsätzlich entgegenstehen.

Bei der Planung handelt es sich um die 
Nachnutzung einer überwiegend versiegel-
ten Fläche am Siedlungsrand von Picard. 
Daher sind eine gewisse Vorprägung und  
Lärmdispositionen durch den Verkehr und 
die Wohnnutzung gegeben.

Von der Planung sind keine Schutzgebie-
te, insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten. Die Inanspruchnahme des Sport-
platzes  durch einen Solarpark wird auf-
grund der vorhandenen Versiegelung im 
Umweltbericht des FNP als neutral bewer-
tet.

Im Übrigen gelten gem. § 13 a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt. Ein Aus-
gleich ist nicht erforderlich.

Es wurden Festsetzungen für die Bewirt-
schaftung des Niederschlagswassers getrof-
fen, um den Auswirkungen der städtebauli-
chen Entwicklung auf den Wasserhaushalt 
Rechnung zu tragen. Durch die Verwirkli-
chung der vorgesehenen Maßnahmen wird 
auf Bebauungsplanebene unter Berücksich-
tigung der Realisierbarkeit gefördert, dass 
der örtliche Wasserhaushalt bilanziell dem 
unbebauten Referenzzustand im langjähri-
gen Mittel soweit wie möglich angenähert 
werden kann.

Im gleichen Atemzug mit zulässigen Rodun-
gen zur Vermeidung von Verschattungswir-
kungen auf den Solarpark werden nachfol-
gende Anpflanzungen festgesetzt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Es gibt es einen anhaltenden Bedarf nach 
dem Ausbau erneuerbarer Energien, wel-
cher gem. § 4 EEG mit einer Steigerung der 
installierten PV-Leistung auf ca. 400  GW 
bis 2040 beziffert werden kann, zur Hälf-
te nicht gebäudegebunden erfolgen soll 
und daher die Ausweisung zusätzlicher 
Sondergebiete für Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen erfordert.

Bei der vorliegenden Planung handelt es 
sich um die Nachnutzung einer infrastruktu-
rell erschlossenen Fläche die wieder nutzbar 
gemacht werden soll. Die Priorisierung der 

Wiedernutzbarmachung von aufgegebenen 
Flächen sind zentrale Aspekte der Boden-
schutzklausel (vgl. § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB 
und § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB). Durch die vor-
gesehene Wiedernutzbarmachung wird per-
spektivisch die Inanspruchnahme von un-
versiegelten Flächen im Außenbereich ver-
hindert (sparsamer Umgang mit Grund und 
Boden gem. § 1a Abs. 2 BauGB). Dies ist ein 
wichtiger Beitrag zur Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs und zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensgrundlagen.

Darüber hinaus trifft der Bebauungsplan 
Festsetzungen zur Begrenzung der Versie-
gelung, um einen schonenden Umgang mit 
Grund und Boden zu gewährleisten, soweit 
wie es mit der Planung vereinbar ist. 

Die schutzgutübergreifende Wirkung der 
Bodenschonung während der Betriebspha-
se des Solarparks verbessert die natürlichen 
Bodenfunktionen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich kei-
ne natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im 
direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. Das Gebiet liegt jedoch innerhalb 
der Schutzzone II des geplanten Wasser-
schutzgebietes Saarlouis West II, ist jedoch 
bereits versiegelt.

Bei schräg aufgestellten Modultischen läuft 
Regenwasser ab und wird vor Ort versi-
ckert, der Boden bleibt weitgehend unver-
ändert, daher wird die Versickerungsfähig-
keit des Sportplatzes nicht verändert, die 
Grundwasserneubildungsrate bleibt trotz 
punktueller Versiegelungen im Vergleich zur 
Ausgangssituation gleich. Eine Reduzierung 
der Grundwasserneubildung und damit eine 
quantitative Veränderung des Grundwas-
sers sind aufgrund der bereits bestehenden 
Versiegelung nicht zu erwarten.

Zu größeren Tiefbaumaßnahmen, die eine 
Grundwasserabsenkung verursachten 
könnten, oder zu Gründungen in einem Be-
reich mit hoch anstehendem Grundwasser 
wird es nicht kommen. Dadurch verursach-
te Beeinträchtigungen des geplanten Was-
serschutzgebietes sind daher ebenfalls nicht 
zu befürchten.

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
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stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken.

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes durch das 
Vorhaben nicht negativ beeinträchtigt wer-
den.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen, soweit ggf. erforderliche Vorkeh-
rungen zum Schutz des geplanten Wasser-
schutzgebietes getroffen werden.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Die Belange der Land- und Forstwirtschaft 
sind durch die Planung nicht betroffen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit  
Energie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die 
in der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage 
gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist bzw. vor Ort gespei-
chert. Ein Wasseranschluss ist nicht erfor-
derlich und entsprechend nicht vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Der Geltungsbereich wird, wie bislang, über 
die Straße „Auf der Dellt“ erschlossen. Ein 
erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkommen 
kann ausgeschlossen werden, da durch die 
Art der Nutzung kein Kunden-, Liefer- oder 
Publikumsverkehr entsteht. Das kaum als 
solches zu bezeichnende „Verkehrsaufkom-
men“ beschränkt sich auf einzelne weni-
ge Fahrten pro Jahr zur Kontrolle bzw. In-
standhaltung der Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlage sind somit nicht zu erwarten. Ins-
besondere Blendwirkungen gegenüber der 
Metzer Straße (B 405) können aufgrund des 
dichten Gehölzbewuchses im Umfeld und 
der Entfernung ausgeschlossen werden.

Durch den Betreiber der PV-Anlage wird si-
chergestellt, dass die vorhandenen verkehr-

lichen Anbindungen nach Bau der Anlage in 
einem ordnungsgemäßen Zustand sind.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen 
Geofachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt. 

Das Gebiet wird im Beiplan „Klima“ des 
FNP 2023 als nächtliches Kaltluftentste-
hungsgebiet dargestellt. Die das Grund-
stück umgebenden Grünstrukturen dürf-
ten jedoch den nächtlichen Kaltluftabfluss 
bremsen, was die Einwirkungen auf die um-
gebende Wohnbebauung verringern dürfte. 
Die Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße ohnehin als gering zu be-
zeichnen. Die umliegende Wohnbebauung 
wird laut der Hitzegefahrenkarte des Stadt-
teils von 2023 als günstige bis mittlere hu-
manbioklimatische Situation eingestuft. In-
sofern ist infolge der Planverwirklichung 
nicht mit einer erheblichen stadtklimati-
schen Beeinträchtigung der Umgebung zu 
rechnen. Großräumige klimarelevante Aus-
wirkungen sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-

politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung. 
Das Projekt erfüllt damit auch die Anforde-
rungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG), das den Ausbau der regenerativen 
Energien fördert. 

Auswirkungen auf private Belange

Es sind keine negativen Auswirkungen der 
Planung auf private Belange bekannt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Sinnvolle Nachnutzung eines brachge-
fallenen Sportplatzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung; es gehen dem 
durchgeführten Blendgutachten nach 
von der geplanten Photovoltaikanlage 
keine erheblichen Blendwirkungen auf 
schutzwürdige Nutzungen aus

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts
bildes

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen negativen Auswirkungen 
auf die Belange des Umweltschutzes
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•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes und 
des Schutzgutes Wasser, soweit ggf. er-
forderliche Vorkehrungen zum Schutz 
des geplanten Wasserschutzgebietes 
getroffen werden

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Landwirtschaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, es gehen dem 
durchgeführten Blendgutachten nach 
von der geplanten Photovoltaikanlage 
keine erheblichen Blendwirkungen auf 
den Verkehr aus

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind zum jetzigen Stand des Verfahrens 
keine Argumente bekannt, die gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplanes spre-
chen.

Gewichtung / Abwägungsfazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend untereinander und 
gegeneinander abgewogen. 

Die positiven Argumente, darunter maßgeb-
lich der von überragendem öffentlichem In-
teresse getragene Ausbau erneuerbarer 
Energien i.S.d. § 2 EEG, der Mehrwert für 
den Klimaschutz durch Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien, sowie die 
Nachnutzung eines aufgegeben Sportplat-
zes, überwiegen deutlich. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden. Die Kreisstadt 
möchte sich durch die Bereitstellung der 
Fläche für die Energiewende engagieren. 

Es gibt keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Erholung, gesunde Wohn-
verhältnisse, umweltschützende Belange, 
den Verkehr, die Ver- und Entsorgung oder 
private Belange. Trotz einer ggf. geringfügi-
gen Beeinträchtigung des geplanten Was-
serschutzgebietes überwiegt das städte-
bauliche Interesse, den Ausbau erneuer-
bare Energie voranzutreiben, insbesonde-
re da die Fläche bereits versiegelt ist. Ins-
gesamt kommt die Abwägung zu dem Er-
gebnis, dass eine Umsetzung der Planung 
möglich ist.


